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1. Begehren 

Der Erlenmattpark spielt eine besondere Rolle in der Entwicklung des jungen Areals Erlenmatt: Er 
gewährleistet die Grün- und Freiraumversorgung der Anwohnerschaft sowie der Bewohnerinnen 
und Bewohner der angrenzenden Quartiere im Kleinbasel; darüber hinaus dient er als Lebens-
raum für zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten und leistet einen wertvollen Beitrag für 
das Stadtklima. 
 
Mit diesem Ratschlag beantragen wir Ihnen, für den Neubau der 3. Etappe des Erlenmattparks 
Ausgaben von insgesamt (brutto) 3,115 Mio. Franken zu bewilligen. Diese teilen sich wie folgt 
auf: 
 
Fr. 2‘900‘000 für die Neugestaltung der Grünanlage zu Lasten der Investitionsrechnung 

des Bau- und Verkehrsdepartements, Investitionsbereich Stadtentwicklung 
und Allmendinfrastruktur, Mehrwertabgabefonds (Bau- und Verkehrsdepar-
tement, Generalsekretariat, Pos. 6010.010.20269) 

 
Fr.  180‘000 als Entwicklungsbeitrag für die ersten fünf Jahre nach Fertigstellung der 

Parkanlage zu Lasten der Erfolgsrechnung des Bau- und Verkehrsdepar-
tements, Mehrwertabgabefonds (Bau- und Verkehrsdepartement, General-
sekretariat, Pos. 6010.100.00095) 

 
Fr.  35‘000 Folgekosten wiederkehrend für den Unterhalt des Grün- und Freiraums zu 

Lasten der Erfolgsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, Stadt-
gärtnerei (Bau- und Verkehrsdepartement, Stadtgärtnerei, Pos. 6140.400) 

 
Es gibt zu diesem Projekt keine gebundenen und bereits bewilligten Ausgaben. Es fallen keine 
Kosten durch Dritte an. 
 
Für Massnahmen zugunsten der Biodiversität stellt der Bund im Rahmen des Nationalen Finanz-
ausgleichs Fördermittel zur Verfügung, mit denen auch das vorliegende Projekt unterstützt wird. 
Des Weiteren stellt der Bund Fördermittel zur Verfügung für Massnahmen innerhalb des Agglo-
merationsprojektes «LV1» der 3. Generation, dem Bau der öffentlichen Fuss- und Veloverbin-
dung Erlenmatt 3. Etappe, mit denen auch das vorliegende Projekt unterstützt wird (vgl. 
Kap. 6.4). Diese Beiträge in Höhe von insgesamt maximal rund 820‘000 Franken werden den 
Gesamtkosten nach Umsetzung des Projekts in Abzug gebracht. 

1.1 Ausgangslage 

Mit GRB 07/42/10G vom 17. Oktober 2007 hat der Grosse Rat den Ratschlag „Erlenmatt – Er-
schliessung Mitte und Parkanlagen“ bewilligt und den dazugehörigen Bebauungsplan festgesetzt. 
Der Ratschlag umfasste die Freigabe von Krediten für die Erschliessung Erlenmatt Mitte und die 
ersten beiden Etappen der Parkanlagen Erlenmatt, die Projektierung der Erschliessung Nord und 
Ost sowie Mittel für den Landerwerb der 2. Etappe der Parkanlage. Mit dem Grossratsbeschluss 
wurden Mittel von insgesamt 14,96 Mio. Franken für die Realisierung der ersten zwei Etappen der 
Parkanlagen auf der Erlenmatt bewilligt. 
 
In den Jahren 2010–2016 wurden die ersten beiden Etappen des Erlenmattparks realisiert.1 Pa-
rallel zur Parkanlage wurden die dazugehörigen Strassenräume und Plätze gebaut. Private Inves-
toren und Wohngenossenschaften realisierten zahlreiche Wohnüberbauungen. Seit den 2000er 
Jahren wächst im Erlenmatt ein lebendiges neues Stadtquartier. Nach Fertigstellung der beiden 
Etappen der Parkanlage hat sich diese zu einem beliebten und geschätzten Erholungsraum für 
die Anwohnerschaft, Beschäftigte sowie Besucherinnen und Besucher entwickelt. Die Parkanlage 
wurde von der Bevölkerung bestens angenommen und erfreut sich grosser Beliebtheit. Nebst der 

                                                
1 2011 Etappe 1; 2016 Etappe 2 
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Nutzung als Erholungsraum sind grosse Teile der Parkanlage Naturschutz- und Naturschonzo-
nen. Ein spezielles Pflegeregime gewährleistet den Fortbestand zahlreicher schützenswerten 
Tier- und Pflanzenarten. Regelmässige Erfolgskontrollen haben gezeigt, dass die seltenen Arten 
in der neu gestalteten Parkanlage erhalten bleiben. Das Zusammenspiel von Erholungsnutzung 
und Naturschutz macht den Erlenmattpark zu einer Erfolgsgeschichte in der neueren Freiraum-
entwicklung der Stadt Basel. Schweizweit und auch Europaweit gilt er als gelungenes Beispiel 
dafür, wie Naturschutz und Erholungsraum in Einklang gebracht werden können und wird regel-
mässig von Expertengruppen besucht. 
 
Der Erlenmattpark ist noch nicht fertig gebaut. Noch ausstehend ist die Realisierung des Erlen-
mattparks Nord, dem „Herzen“ der Naturschutzzone (3. und 4. Etappe). Seine Flächen bestehen 
vollumfänglich aus Naturschutz- und Naturschonzonen. Trotz dieses hohen Schutzstatus soll eine 
naturverträgliche, extensive Erholung (Spazieren, Naturbeobachtung usw.) mittels einer kon-
zentrierten Wegeführung möglich sein. Eine neue Langsamverkehrsverbindung in Form eines 
kombinierten Fuss- und Velowegs gewährleistet weiterhin die Anbindung an den Wiesenuferweg, 
sowie weiterführende Verkehrsachsen.  
 
Der Regierungsrat hat im April 2018 die Ausgaben für den Landerwerb und die Bodenreinigung 
Erlenmatt-Areal Grünanlagen (3. Etappe) bewilligt. Der Landerwerb wurde mittlerweile vollzogen 
und die Flächen wurden als Allmendparzelle in das Eigentum der Einwohnergemeinde Basel 
übergeführt. Zur Vorbereitung der Bodenreinigung wurden bereits erste Sondagen und techni-
sche Untersuchungen durchgeführt. Die Bauausführung der 3. Etappe des Erlenmattparks soll ab 
2023/2024 erfolgen. 
 
Der vorliegende Ratschlag umfasst die Ausgaben für die Umgestaltung der Flächen der 3. Etap-
pe des Erlenmattparks. Mit der Neuschaffung der Grünanlage können gemäss 
§ 120, Abs. 2c und d Bau- und Planungsgesetz, Gelder aus dem Mehrwertabgabefonds für die 
Schaffung und Aufwertung von naturnahen, öffentlichen Erholungsräumen, sowie zur Förderung 
der Biodiversität verwendet werden. 
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Abb. 1: Gestaltungsplan für das Areal Erlenmatt im Endausbau, ca. 2025/2026  
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Abb. 2 und 3: Bereits realisierte Flächen Erlenmattpark (Etappe 1 und 2) 
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Abb. 4 und 5: Noch zu entwickelnde Brachflächen Erlenmattpark Nord (Etappe 3 und 4) 
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1.2 Situation und Perimeter 

Der Perimeter des Erlenmattparks Nord wird im Norden und Westen begrenzt durch die Nordtan-
gente der Autobahn A3, im Osten durch die Signalstrasse und im Süden durch die bereits reali-
sierten Flächen des Erlenmattparks der 1. und 2. Etappe. Im östlichen Teil (4. Etappe) befindet 
sich das Logistikgebäude der Ziegler AG, das im Baurecht noch bis 2023 besteht. 
 

 
Abb. 6: Perimeter Erlenmattpark Nord  

3. Etappe 
4. Etappe 

 

 

 

 

Erlenmattpark 
Etappe 1+2 
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Die Flächen liegen in der Grünanlagenzone mit überlagerter Naturschutzzone. Der Erlenmattpark 
Nord wird vorrangig dem Naturschutz dienen, extensive naturverträgliche Erholungsformen wie 
Spazieren und Naturbeobachtung sollen aber möglich sein. 
 

 
Abb. 7: Ausschnitt Zonenplan (ohne Massstab) 
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1.3 Etappierung 

1.3.1 Etappierung gesamter Erlenmattpark 

Mit der 1. Etappe wurden das Triangel, der Anne Frank-Platz, das Hochmatt und Träumerholz 
realisiert, in der 2. Etappe die Kräuterböschung und die Umgebung der Bahnkantine. 
 

 
Abb. 8: Etappierung gesamter Erlenmattpark 

1. Etappe: 2010–2011 
 

2. Etappe: 2015–2016 
 

3. Etappe: ab 2023/2024 (westlicher Teil Erlenmattpark Nord) 
 

4. Etappe: ab 2025 (östlicher Teil Erlenmattpark Nord) 
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1.3.2 Etappierung Erlenmattpark Nord 

Die Realisierung des Erlenmattparks Nord ist in zwei Etappen aufgeteilt. Der Landerwerb der 
3. Etappe wurde bereits vollzogen und die Etappe soll ab 2023/2024 realisiert werden. Die 
4. Etappe kann erst nach dem Rückbau des Logistikgebäudes der Ziegler AG realisiert werden. 
Diese verfügt über einen Baurechtsvertrag bis zum 31. Juli 2023 und hat anschliessend ein Jahr 
Zeit für den Rückbau ihrer Bauten und Anlagen. Nach erfolgtem Rückbau sollen die notwendigen 
Flächen erworben und auch die 4. Etappe als letzte Etappe des Erlenmattparks ab 2025 realisiert 
werden. 
 

 
Abb. 9: Etappierung Erlenmattpark Nord 

 
Eine etappierte Realisierung ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Die Erfahrung aus den bis-
herigen Realisierungen des Erlenmattparks zeigen folgende Vorteile: 
 

- Die schützenswerte Fauna hat ungestörte Naturflächen als Ausweichmöglichkeit und kann 
sich während der Bautätigkeiten zurückziehen. 

Etappe 3 Etappe 4 
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- Die ungestörten Naturflächen dienen als Keimgebiete für schützenswerte Flora und Fau-
na. 

- Vereinfachtes Materialmanagement: Aushubmaterial kann vor Ort verschoben und es 
können Aushubdepots angelegt werden. 

- Es bestehen ausreichend Möglichkeiten für die Baustelleninstallationen. 
 
 

    
 

    
Abb. 10–13: Beispielfotos Etappierung: Temporäre Grünflächen als Samendepots und etappierte Materiallager 

1.4 Ziele 

1.4.1 Ziele Arealentwicklung Erlenmatt 

Auf dem ehemaligen DB-Güterbahnhof-Areal im nördlichen Kleinbasel entsteht basierend auf 
dem am 27. Februar 2005 von der baselstädtischen Stimmbevölkerung genehmigten Zonen- und 
Bebauungsplan in den letzten 15–20 Jahren das vielfältige und reich durchmischte Stadtquartier 
Erlenmatt mit rund 1’500 Wohnungen, Gewerbeflächen für rund 800 Arbeitsplätze, Schuleinrich-
tungen, Quartiersnutzungen, sowie Grün- und Freiflächen. Die etappierte Entwicklung des Quar-
tiers erfolgt von Süden (Erlenstrasse) in Richtung Norden.  
 
Die Grünflächen im Erlenmattquartier haben unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen 
zu genügen: Sie sollen ein attraktives Umfeld für die neuen Wohnungen und Arbeitsplätze bieten 
und gleichzeitig Natur-, Freizeit- und Erholungsraum sein. Darüber hinaus verbinden sie das 
Kleinbasel mit dem Naherholungsgebiet Lange Erlen. Dies alles unter Berücksichtigung des Na-
turschutzes, der auf dem Erlenmattareal einen hohen Stellenwert einnimmt: 35‘000 Quadratmeter 
der Parkanlagen werden als Naturschutz- bzw. Naturschonzone ausgewiesen. 
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1.4.2 Ziele Erlenmattpark Nord 

Der Erlenmattpark Nord wird das Herzstück der Naturschutzzone bilden und als Lebensraum für 
bedrohte Tier- und Pflanzenarten dienen. Die Biodiversität soll erhalten sowie gefördert und die 
ökologische Vernetzung verbessert werden. Ferner sollen extensive naturverträgliche Formen der 
Erholung möglich sein, womit das Gebiet einen Beitrag zur Erhöhung der Freiraumversorgung 
leistet. Durch eine verbesserte Anbindung an das Wiesenufer soll der Langsamverkehr (Fuss- 
und Veloverkehr) gefördert werden. Die vielfältigen und qualitativ hochwertigen Grün- und Frei-
räume leisten somit einen wesentlichen Beitrag an die Lebensqualität und darüber hinaus zur 
Linderung der Folgen der Klimaerwärmung durch die Verbesserung des lokalen Mikroklimas. 
 
Die detaillierten ökologischen, gestalterischen und funktionalen Ziele gestalten sich wie folgt: 
 
Ökologische Ziele 
- Schaffen von Ersatzlebensräumen für die Flora und Fauna des ehemaligen DB-Güterbahnhof-

Areals durch die Entwicklung eines strukturreichen trockenruderalen Lebensraumgefüges mit 
hoher Biodiversität; 

- Sicherstellen der ökologischen Anbindung an die benachbarten Bahnareale und an die bereits 
realisierten Parkteile; 

- Zulassen von natürlichen und dynamischen Prozessen und deren Förderung; 
- optimale Entwicklung der Naturflächen durch deren gezielte Anlage und differenzierte Pflege 

und Nutzung. 
 
Gestalterische Ziele 
- Verbesserung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität, durch eine attraktive Neugestaltung 

der Grünanlagenzone mit Anbindung an die bestehenden Parkteile und einer Verbesserten 
Anbindung an das Wiesenufer; 

- Anknüpfen an die Form- und Materialsprache der bereits realisierten Parkteile; 
- Berücksichtigen des Duktus des ehemaligen DB-Güterbahnhof-Areals (z.B. Verwendung von 

Schienenmaterial); 
- Schaffung von Sichtbezügen und Verbindungen an das Wiesenufer; 
- Schaffung von grosszügigen und zusammenhängenden Vegetationsflächen. 
 
Funktionale Ziele 
- Entwicklung eines öffentlichen Freiraumangebots, die der vielfältigen Zusammensetzung der 

umliegenden Bevölkerung gerecht werden unter Einbezug der Anwohnerschaft; 
- Sichtbar- und Erlebbarmachen der vorhandenen ökologischen Qualitäten; 
- Interesse und Verständnis für die Stadtnatur wecken sowie über den Naturschutz informieren; 
- Nutzerfreundliche Erschliessung ermöglichen; 
- Vereinen von Naturschutz und Freiraumnutzungen; 
- Sicherstellen der dafür notwendigen Unterhaltsarbeiten. 

2. Projektentwicklung 

2.1 Bisherige Planungsschritte 

Der seit 2005 rechtskräftige Bebauungsplan „BP172 Erlenmatt“ legte die raumplanerischen Rah-
menbedingungen für das Areal wie Grün- und Freiräume, Erschliessungsstrukturen und den Ge-
samtperimeter fest. Der Grosse Rat bewilligte 2007/2008 die Ausgaben für den Bau der Parkan-
lagen Erlenmatt 1. und 2. Etappe sowie für den Landerwerb. Im April 2018 bewilligte der Regie-
rungsrat die Kosten für den Landerwerb der 3. Etappe. 
 
Das Planungsteam des vorliegenden Projekts Erlenmattpark Nord unter kantonaler Leitung be-
stand aus einem externen Landschaftsarchitekturbüro, einem Biologen und einem Ingenieurbüro. 
Des Weiteren waren verschiedene Fachbereiche des BVD, der IWB und des AUE einbezogen.  
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2.2 Einbezug von Quartier, Anliegern und Interessensverbänden 

Bereits zwischen dem ersten städtebaulichen Wettbewerb 1997 und dem zweiten Wettbewerbs-
verfahren 2001 war die interessierte Bevölkerung zu öffentlichen Foren eingeladen. Im Rahmen 
dieser Mitwirkung formulierten die Vertretungen der Bevölkerung das Anliegen, den Grün- und 
Freiflächenanteil auf dem Areal auf 8 ha zu erhöhen. Dieses Anliegen fand Eingang in die Ge-
samtplanung Erlenmatt und ist heute Bestandteil des Bebauungsplans. 
 
Die Realisierung der Parkanlagen Erlenmatt erfolgt seit dem Anfang in 2008 unter Einbezug einer 
Begleitgruppe. Mitglieder der Gruppe sind engagierte Anwohnerinnen und Anwohner, Genossen-
schaftsvertreterinnen und -vertreter, die „Ambassadoren Erlenmatt“, das Stadtteilsekretariat so-
wie Vertreter der Kantonspolizei und der Stadtgärtnerei. Auch bei vorliegendem Gestaltungspro-
jekt Erlenmattpark Nord konnte die Begleitgruppe ihre Anliegen und Anregungen einbringen und 
hat das Projekt am 22. Oktober 2019 verabschiedet. Darüber erhielt das Projekt das Einver-
ständnis der Natur- und Landschaftsschutzkommission des Kantons Basel-Stadt sowie der Kan-
tonalen Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz. Vor der öffentlichen Planauflage soll das 
Projekt zudem an einer Informationsveranstaltung einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den. 
 

    
Abb. 14 und 15: Beispielbilder der bisherigen Mitwirkung  

3. Projekterläuterung 

3.1 Projektbeschrieb 

Topografie 
Die Form- und Materialsprache folgt der geometrischen Formensprache der bisher realisierten 
Parketappen. Zentrum des Erlenmattparks Nord ist eine grosse nach Norden geneigte extensive 
Wiesenfläche. Sie bietet einen Lebensraum für geschützte Tier- und Pflanzenarten. Seitlich wird 
die Wiesenfläche von grossen geometrischen Böschungen gerahmt. 
 
Vegetation 
Ein Gehölzvorhang umschliesst den nördlichen Parkteil und bildet einen visuellen Abschluss ge-
genüber den angrenzenden Infrastrukturen (v.a. Autobahnen im Hintergrund). Baumförmige und 
hochstämmige Laubgehölze rahmen die zentralen Wiesenflächen. Auf den Wiesenflächen bilden 
einzelne Strauchgruppen mit Arten der Trockenaue wertvolle ökologische Strukturen und leicht 
beschattete Rückzugsorte für die lebensraumtypische Fauna in der ansonsten offenen, sonnig-
heissen Vegetation. Die krautigen Vegetationsflächen im Erlenmattpark Nord reichen von wieder-
holt gestörten Pioniervegetationen über mehrjährige Ruderalbestände bis hin zu gereiften Tro-
cken- und Halbrasen mit langfristiger Vegetationsentwicklung. 
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Wege, Bauten und Beleuchtung 
Ein kombinierter Fuss- und Veloweg verläuft vom Tangentenweg bis zum Fuss der zentralen 
Wiesenfläche und dem Anschluss an das Wiesenufer. Der Weg hat eine Breite von 4.20 m, wird 
mit einem Schwarzwaldgranit (Chaussierung) materialisiert und ist nachts mittels Kandelabern 
beleuchtet (Öffentliche Beleuchtung IWB). Im östlichen Teil des Erlenmattparks Nord verläuft ein 
rund zwei Meter breiter Fussweg aus Schwarzwaldgranit entlang der Böschungskrone. Er dient 
der Erschliessung des Brückenplateaus und dem dortigen Aussichtspunkt. Vom dort kann über 
einen Treppenabgang der Uferweg an der Wiese erreicht werden. Ein Steg ermöglicht zukünftig 
die Querung zwischen dem Erlkönig- und dem Goldbachweg. 
 
Verbauungen mit Blocksatz und Reptilienburgen 
Neben den gestalterischen Aspekten soll durch die Materialwahl die Biodiversität gefördert wer-
den. Zahlreiche Böschungen werden mit Blocksatz verbaut, um z.B. für Reptilien Habitate zu bil-
den. Diese Habitate sind ökologisch wertvolle Strukturen und bieten Lebensräume und Vernet-
zungselemente für seltene und geschützte Arten. 
 
Biotopverbund 
Der Erlenmattpark grenzt im Süden an dicht überbautes Gebiet und ist ökologisch weitgehend 
abgeschottet. Gegen Westen und Osten beeinträchtigen grosse Verkehrsflächen den ökologi-
schen Austausch. Damit ist eine Lebensraumanbindung gegen Norden zur Sicherung der Arten-
vielfalt und der ökologischen Funktionsfähigkeit essenziell. Diese umfasst sowohl eine Anbindung 
ans ehemalige deutsche Rangierbahngelände als auch an die trockenruderalen Lebensräume im 
Gebiet der unteren Wiese und des Rheinhafens. Die Eisenbahnbrücken über die Wiese wurden 
mittlerweile durch die Deutsche Bahn AG als ökologische Vernetzungsachsen/Grünbrücken ge-
staltet. Das vorliegende Projekt Erlenmattpark Nord sieht zudem vor, die dritte kleine Eisenbahn-
brücke ebenfalls als Grünbrücke aufzuwerten. 
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Abb. 16: Situationsplan Erlenmattpark Nord (genordet, ohne Massstab) 
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Abb. 17 und 18: Querschnitte Erlenmattpark Nord (ohne Massstab) 
 

 

 
Abb. 19: Querschnitt Fuss- und Veloweg (ohne Massstab) 

3.2 Infrastruktur 

3.2.1 Werkleitungsbau 

Die Werkleitungsplanung erfolgte in Zusammenarbeit mit der IWB. Im Rahmen der 3. Etappe wird 
der Fuss- und Veloweg vom Tangentenweg zum Wiesenufer mit einer öffentlichen Beleuchtung 
ausgestattet. Zudem wird eine Frischwasserleitung zur Versorgung der Wasserhydranten gelegt. 
Der Fussgängersteg zur Aussichtsplattform wird nicht beleuchtet. 

3.2.2 Lärmschutzwand zur Signalstrasse 

Als Lärmschutzmassnahme war im Gesamtkonzept Lärmschutz des Erlenmattquartiers entlang 
der Signalstrasse eine Lärmschutzwand vorgesehen, um die Emissionen des Verkehrs der Sig-
nalstrasse auf die Parkanlage und das nordöstlichste Baufeld (Baufeld J) Baufeld J zu reduzie-
ren. Die Lärmschutzwand basierte allerdings auf der Annahme, dass auf dem südöstlichsten Bau-
feld (Baufeld A) ein „Urban Entertainment Center“ realisiert wird, ein grosses Shoppingcenter des 
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«Stücki». Im Gegensatz zu dieser Planung entstanden nun primär Wohnnutzungen und eine 
quartierbezogene Einkaufsnutzung, was das Verkehrsaufkommen in der Signalstrasse erheblich 
reduziert. Eine aktuelle Studie eines beauftragten Ingenieurbüros zeigt, dass die ursprünglich 
geplante Lärmschutzwand zu keinen akustischen Verbesserungen in der Parkanlage und auf 
dem nordöstlichsten Baufeld führt. Das AUE hat die Studienergebnisse in einer Stellungnahme 
bestätigt und mitgeteilt, dass die Lärmschutzwand nicht notwendig ist. 

3.2.3 Eisenbahnbrücken der Deutschen Bahn AG 

Die Eisenbahnbrücken verbleiben im Eigentum der Deutschen Bahn AG. Die Brücken über die 
nahegelegene Wiese werden vom vorliegenden Projekt Erlenmattpark Nord nicht tangiert, sind 
jedoch für dessen ökologische Vernetzung von grosser Bedeutung. Sie wurden mittlerweile von 
der Deutschen Bahn AG als Grünbrücken umgestaltet, was die ökologische Anbindung des Er-
lenmattparks nach Norden deutlich verbessert. Auf dem Brückenplateau über der Mauerstrasse 
sieht das Projekt Erlenmattpark Nord Wege, eine Aussichtsplattform und eine Optimierung der 
ökologischen Vernetzung vor. Die Zugänglichkeit zum Brückenplateau für die Öffentlichkeit soll 
mittels einer Dienstbarkeit gesichert werden. 
 

    
Abb. 20 und 21: Brückenplateau und Grünbrücke der DB AG mit realisierten Massnahmen durch die DB AG 

3.2.4 Mobiliar 

Da es sich beim Erlenmattpark Nord um eine Naturschutzzone handelt, wird Mobiliar äusserst 
sparsam eingesetzt. An einigen wenigen und sorgfältig ausgewählten Punkten werden Sitzbänke 
aufgestellt, die die Naturbeobachtung ermöglichen. Darüber hinaus werden an neuralgischen 
Punkten Abfalleimer montiert. Mittels Informationstafeln soll die Bevölkerung zudem über die sel-
tene und schützenswerte Stadtnatur informiert werden. 

3.3 Umwelt 

Als ehemaliges Bahnareal beheimatet der Erlenmattpark Vertreter seltener wärmeliebender Tier- 
und Pflanzenarten, die sonst in der Region und teilweise schweizweit nicht mehr vorkommen. 
Daher sind rund zwei Drittel der gesamten Parkanlage Naturschutz- und Schonzonen: Auf diesen 
Flächen hat die Natur Vorrang. Als seltene Tierarten sind etwa Mauereidechsen, Heideschnecken 
oder verschiedene Heuschreckenarten anzutreffen. Seltene Pflanzenarten von regionaler und 
auch nationaler Bedeutung sind die Rheinische Flockenblume, der Sand-Wegerich und das 
Graue Fingerkraut.  
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Abb. 22 und 23: Mauereidechse und Rheinische Flockenblume 

3.3.1 Naturschutz- und Schonzonen 

Der Grosse Rat hat in seinem Beschluss vom 09. Juni 20042 bestimmt, dass die Naturschutz-
Vorrangfläche des Erlenmattparks unterteilt werden soll in eine Zone von «1,9 Hektar als zu-
sammenhängendes, engeres Naturschutzgebiet» und eine weitere Zone von 1,6 Hektar «als Na-
turschongebiet im Dienste der ökologischen Vernetzung und unter angemessener Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Wohnnutzung». 
Während das Naturschongebiet öffentlich begehbar sein soll, muss im Naturschutzgebiet durch 
gestalterische Massnahmen dafür gesorgt werden, dass die Schutzziele eingehalten werden 
können, was eine entsprechend starke Einschränkung der Begehbarkeit mit konzentrierter Weg-
führung bedingt. 
 
Im Zusammenhang mit der Freigabe der Mittel für die Erschliessung Mitte und die Parkanlagen 
Erlenmatt sowie den Landerwerb 2. Etappe3 hat der Grosse Rat am 17. Oktober 2007 vom Na-
turschutzkonzept für den Erlenmattpark Kenntnis erhalten. Gemäss Ratschlag besteht das 
Schutzziel in der Erhaltung und Förderung der auf dem ehemaligen Bahnareal ansässigen Tier- 
und Pflanzenwelt, insbesondere der in unserer Region und in der Schweiz vom Aussterben be-
drohten Arten. Deren langfristiges Überleben ist dann gesichert, wenn einerseits ihre Bestände 
innerhalb des Erlenmatt-Areals gross genug sind, um sich fortzupflanzen, und anderseits eine 
Vernetzung mit Populationen im näheren und weiteren Umfeld sichergestellt ist. Da im nördlichen 
Teil des Areals die grösste Dichte seltener und bedrohter Arten vorhanden ist und die Fläche an 
die bedeutenden Trockenstandorte nördlich der Wiese grenzt, soll hier die Naturschutzzone reali-
siert werden. Im Ratschlag ist denn auch die Verteilung der Naturschutz- und -schonzonen im 
Grundsatz festgeschrieben, wobei eine gewisse Flexibilität bei der Festlegung des genauen 
Grenzverlaufs zugestanden wird. Am 15. Januar 2014 genehmigte der Grosse Rat im Rahmen 
der Gesamtrevision des Zonenplans der Stadt Basel den Zonenänderungsplan Nr. 13‘768 vom 
13. Dezember 2013. Dabei wird der Erlenmattpark – basierend auf der neuen Freiraumzonensys-
tematik – der Grünanlagenzone zugewiesen und die vorgenannte Verteilung der Schutz- und 
Schonzone übernommen. Mit Grossratsbeschluss 14/43/13G4 vom 22. Oktober 2014 erfolgte 
eine geringfügige Zonenanpassung im Zusammenhang mit der Verbreiterung der beiden parksei-
tigen Wege (Goldbachweg und Erlkönigweg) und dem Verzicht auf die Anbindung der Westschol-
lenstrasse (heute «Tangentenweg») an den Anschluss Nord.  
 
In einigen Bereichen lassen die bereits vor der rechtskräftigen Zonenfestlegung realisierten oder 
bewilligten Parkteile funktionale Differenzen zu den ausgewiesenen Naturschutz- und -schon-
zonen erkennen. So haben sich diverse Böschungen seit ihrer Anlage zu wertvollen Naturflächen 
entwickelt, während andere Bereiche als Folge der intensiven Nutzung heute kaum Natur-
schonzone-Qualitäten aufweisen. In den Parkteilen der 1. und 2. Etappe sind die Schutzzonen 

                                                
2 GRB 04/23/26G 
3 GRB 07/42/10G 
4 Zonenänderungsplan Nr. 12‘943 vom 14. Februar 2014 
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zudem sehr kleinteilig angelegt, was eine auf den Zonenplan abgestimmte Steuerung von Erho-
lungsnutzungen erschwert. Auch das Vorprojekt des Erlenmattpark Nord weist Differenzen zum 
Zonenplan auf. Die grössten Abweichungen betreffen die im Teilrichtplan Velo vom 2. Juli 2019 
vorgesehene Fuss- und Veloweganbindung an das Naherholungsgebiet Lange Erlen sowie die 
Randbereiche zur Signalstrasse (Verkehrsgrün), die in Widerspruch zu den Zonenbestimmungen 
stehen dürften. 
 
Im Hinblick auf die Differenzen zum Zonenplan drängt sich nach Fertigstellung des Erlenmatt-
parks eine Überprüfung und Bereinigung der aktuellen Schutz- und Schonzone unter Einbezug 
funktionaler Nutzungsanforderungen und Zonenbestimmungen auf. Geprüft werden sollen be-
sonders die Auszonung des Fuss- und Veloweges aus der Schutzzone und die Ausweisung einer 
Naturschonzone als ökologischer Puffer zu den Verkehrsflächen im Norden. Zudem sollen auch 
in den südlichen Parkteilen aktuelle Nutzungsanforderungen mit den ausgewiesenen Schutz- und 
Schonzonen abgeglichen und wo notwendig korrigiert werden. Die vorgenannten Korrekturen 
sollen nach der Fertigstellung der Parkanlage Rahmen einer Teilzonenplanrevision erfolgen. Die 
vorhandenen Schutz- und Schonzonen sollen in diesem Zug den funktionalen Anforderungen 
angepasst, in ihrer Ausdehnung jedoch vollumfänglich flächenneutral erhalten bleiben. 
 

    
Abb. 24: Bestehende Schutz- und Schonzonen gemäss Zonenplan 
Abb. 25: Orientierende Darstellung der Schutz- und Schonzonen nach der geplanten Teilzonenplanrevision 

3.3.2 Schutzverordnung 

In seinem Beschluss vom 9. Juni 2004 (GRB 04/23/26G) hat der Grosse Rat festgelegt, dass für 
den Erlenmattpark eine Schutzverordnung durch den Regierungsrat zu erlassen sei. In seinem 
Bericht zum Ratschlag «Erschliessung Mitte und Parkanlagen» hat der Regierungsrat die zu er-
wartenden Inhalte der Verordnung wie folgt konkretisiert:  
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Naturschutzzone: 
- Für eine Fläche von 1,9 Hektar innerhalb der Grünzone bezeichnet das Bau- und Ver-

kehrsdepartement den genauen Grenzverlauf eines Schutzgebietes. 
- Öffentliche Durchgangsrechte sind zu gewährleisten. 
- Die Schutzziele umfassen die Erhaltung und Förderung des Bestandes der ökologisch 

bedeutsamen Naturobjekte und der Populationen der bedrohten Tier- und Pflanzenarten. 
- Ökologisch wertvolles Bodensubstrat der ehemaligen Eisenbahnanlagen darf nicht weg-

geführt werden, und die Zuführung von ortsfremdem Erd- und Humusmaterial ist unter-
sagt. 

- Gehölzpflanzungen sind untersagt. Eine Beschattung des Naturschongebietes durch Ge-
hölzpflanzungen in der Umgebung ist möglichst zu vermeiden. 

- Die Kantonale Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz sorgt für eine geeignete Er-
folgskontrolle bezüglich dieser Massnahmen. Der Unterhalt der Naturschutzzonen ist auf 
diese Ziele auszurichten. So ist zum Beispiel durch regelmässige Pflege zu verhindern, 
dass sich im Areal Gehölze und Brombeeren breitmachen und die lichtliebende Trocken-
flora und -fauna verdrängen. 

 
Naturschonzone: 

- Für eine Fläche von 1,6 Hektar innerhalb der Grünzone ist eine überlagerte Naturschon-
zone gemäss § 8 Abs. 3 NLG zu bezeichnen. Schutz und Unterhalt der Naturobjekte in 
der Naturschonzone sind sicherzustellen.  

- Die Schutzziele umfassen die Erhaltung und Förderung nutzungstypischer ökologisch be-
deutsamer Naturobjekte und der entsprechenden Populationen bedrohter Tier- und Pflan-
zenarten.  

- Die öffentliche Zugänglichkeit ist unter Berücksichtigung der Schutzziele zu gewährleisten. 
- Bei der Gestaltung der Oberfläche ist das ökologisch wertvolle Bodensubstrat der ehema-

ligen Eisenbahnanlagen zu verwenden. Die Zuführung von ortsfremden Erd- und Humus-
material ist untersagt. Ausnahmen bilden hier das «Stadtatrium», die Böschung in der 
südlichsten Bauminsel und die Flächen der nördlichsten Bauminsel. 

 
Nach Fertigstellung der Parkanlage soll die geforderte Schutzverordnung für den Erlenmattpark 
erlassen werden. Dies erfolgt auf Basis der realisierten Parkanlage mit all ihren Etappen und den 
langjährigen Erfahrungen aus kombinierter Nutzung als Freiraum und Naturschutzzone. Ein Ent-
wurf liegt bereits vor und wurde fortlaufend mit den laufenden Planungen abgeglichen. 

3.3.3 Artenvorkommen und Biodiversität 

Die Naturflächen auf der Erlenmatt haben sich seit der Anlage der 1. und 2. Etappe konsolidiert. 
Zeigten sich in den ersten Jahren nach den grossen Baumassnahmen im Hochbau und im Bau 
der Parkanlage zuerst Bestandsrückgänge, sind bei den meisten Flächen eine Erholung und 
Stabilisierung zu beobachten – besonders bei den seltenen und bedrohten Arten. Fast sämtliche 
Teilflächen erfüllen oder übertreffen die vor Baubeginn festgelegten Qualitätsziele an die Natur-
schutz- und -schonzone. Die Problempflanzen sind trotz anhaltend hohem Bestandsdruck unter 
Kontrolle. Die biologisch begleitete Parkpflege ist konsequent auf die Naturschutzziele aus-
gerichtet und in einem verbindlichen Pflegeplan festgehalten. 

3.3.4 Erfolgskontrollen 

Seit 2010 wird im Erlenmattpark mit periodischen Erfolgskontrollen untersucht, ob die veran-
schlagten Naturschutzziele erreicht werden. Die gewonnenen Erkenntnisse werden bei den Pfle-
gearbeiten berücksichtigt und sind in die laufenden Planungen eingeflossen. Die Erfolgskontrollen 
zeigen, dass die Zielvorgaben mehrheitlich erfüllt werden und die Naturwerte tendenziell steigen. 
Sowohl die Naturschutz- und -schonzone als auch die übrigen Parkflächen erfüllen insgesamt die 
Kriterien an ein Naturobjekt von kantonaler Bedeutung. Insgesamt sind die Naturwerte in den 
bisher realisierten Parkteilen mit den wertvollen Naturobjekten in der Umgebung vergleichbar und 



 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
 

 Seite 22/27 
 

können sogar an die besonders wertvollen Flächen im ehemaligen Rangierbahngelände nördlich 
der Wiese anknüpfen. 

3.3.5 Ökologische Vernetzung 

Die ökologische Vernetzung erfolgt sowohl durch die Anbindung ans ehemalige deutsche Ran-
gierbahngelände als auch an die trockenruderalen Lebensräume im Gebiet der unteren Wiese 
und des Rheinhafens. Auf dem Brückenplateau und der kleinen stillgelegten Eisenbahnbrücke 
werden ökologische Vernetzungsstrukturen und Trittsteine (Wurzelstöcke, Baumstämme, Stein-
linsen usw.) für Reptilien, Heuschrecken usw. angeboten. Die Strukturen werden von Kleingehöl-
zen (z.B. Feldrose) und hohen Gräsern/Stauden begleitet und sollen verhindern, dass die Besu-
cher/-innen den Weg verlassen. Auf den Besucherplattformen werden die Vegetationsflächen und 
ökologischen Strukturen mit einem Geländer abgegrenzt. Eine optimale ökologische Ausgestal-
tung der seitlichen Anschlussflächen des Perimeters ermöglicht den Austausch für zahlreiche 
Arten. Darüber hinaus werden für den Projektperimeter «Anschluss Wiesenufer» verbindliche 
Vorgaben zur Verbesserung der aktuell unzureichenden ökologischen Anbindung an die Wiese 
definiert. Diese umfasst u.a. durchgehende Grünflächen entlang des Veloweges, eine Grünbrü-
cke über die Mauerstrasse sowie eine naturnahe Materialisierung und Begrünung der Flächen im 
Sinne des Biotopverbunds. 

3.3.6 Altlasten und Bodenreinigung 

Auf der Basis zahlreicher Bodenuntersuchungen und -analysen konnte der Perimeter seitens des 
Amts für Umwelt und Energie (AUE) aus dem Kataster der belasteten Standorte entlassen wer-
den. Aufgrund der historisch heterogenen Nutzung des Areals als Bahnareal können punktuell 
jedoch durchaus Bodenbelastungen vorhanden sein. Ein technischer Untersuchungsbericht gibt 
Auskunft über die zu erwartenden Belastungen der Böden, die notwendigen Massnahmen zur 
Entsorgung und die daraus entstehenden Kosten. Der Regierungsrat bewilligte bereits 2018 
330‘000 Franken für die Bodenreinigung der 3. Etappe. 
 

    
Abb. 26 und 27: Sondagen zur Untersuchung des Bodenmaterials 

3.4 Schnittstellenprojekte 

3.4.1 Erlenmatt Erschliessung Mitte 

Vom Projekt Erlenmatt Erschliessung Mitte ist noch der Goldbachweg inkl. Anschluss an die Sig-
nalstrasse (Goldbachweg 2. Etappe) fertigzustellen. Dies erfolgt koordiniert dem Erlenmattpark 
Nord und im Zusammenhang mit der 4. Etappe (ca. 2025). 
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3.4.2 Teilrichtplan Velo 

Im behördenverbindlichen Teilrichtplan Velo 2018 verläuft eine Basisroute im Tangentenweg 
durch den Erlenmattpark Nord mit Anschluss an das Wiesenufer. Der Weg wird im Projekt Erlen-
mattpark Nord mit einer Breite von 4.20 m ausgeführt. Da sich der Weg in der Naturschutzzone 
befindet, wird er aus Rücksicht auf die sensiblen Lebensräume und die ökologische Vernetzung 
mit einem Schwarzwaldgranit chaussiert; in der Naturschutzzone sind keine asphaltierten Beläge 
zulässig. Obwohl der Weg naturverträglich ausgeführt wird, soll er nach Abschluss der 4. Etappe 
des Erlenmattparks im Rahmen einer Teilzonenplanrevision aus der Naturschutzzone ausgezont 
werden. Die Flächen sollen an anderer Stelle im Erlenmattpark kompensiert werden (vgl. Kapitel 
3.3.1). 

3.4.3 Anschluss Wiesenufer 

Mit dem Projekt Erlenmattpark Nord bietet sich bereits nach Fertigstellung der 3. Etappe eine 
attraktive Langsamverkehrsverbindung an das Wiesenufer. Nachdem der Weg die Parkanlage 
verlässt, gewährleisten heute eine provisorische Überdeckung der Mauerstrasse und eine Rampe 
den Weganschluss an das Wiesenufer. Das Provisorium hat jedoch seine Lebensdauer bereits 
überschritten und der Weganschluss an den Uferweg der Wiese ist schlecht einsehbar und führt 
zu gefährlichen Kreuzungssituationen. Der Bereich bedarf einer Aufwertung, um eine sichere, 
funktional hochwertige und gestalterisch ansprechende Wegverbindung vom Erlenmattquartier an 
das Wiesenufer zu gewährleisten. Mit einer Neugestaltung soll auch untersucht werden, ob und 
wie die ökologische Vernetzung vom Erlenmattpark an das ebenfalls ruderal geprägte Wieseufer 
verbessert werden kann. Das Projekt ist unabhängig vom Vorhaben Erlenmattpark Nord und wird 
daher separat beantragt werden.  
 

 
Abb. 28: Perimeter Anschluss Wiesenufer (im Luftbild teilweise überdeckt von der Autobahn A3) 

 

  
Abb. 29 und 30: Provisorische Überdeckung Mauerstrasse und Kreuzungssituation am Uferweg Wiese 
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4. Termine 

Die im Bericht aufgeführten Jahreszahlen sind abhängig von den vorgängigen politischen Ent-
scheiden. Konkret ist nach Vorliegen der Ausgabenbewilligung von folgenden Fristen für die Um-
setzung auszugehen: 
 
ca.    7 Monate nach Ausgabenbewilligung:  Bauprojekt 
ca.  17 Monate nach Ausgabenbewilligung:  Baubewilligung: 
ca.  20 Monate nach Ausgabenbewilligung:  Ausschreibungen / Ausführungsprojekt 
ca.  21 Monate nach Ausgabenbewilligung:  Baubeginn 3. Etappe 
ca.  36 Monate nach Ausgabenbewilligung  Abschluss der 3. Etappe 

5. Finanzielle Auswirkungen 

Gemäss Bau- und Planungsgesetz (§ 120) sind die auf Grundstücken in der Stadt Basel anfal-
lenden Mehrwertabgaben in der Stadt Basel zu verwenden für: 
 
a) die Schaffung oder Aufwertung öffentlicher Grün- und Freiräume zur Aufwertung des Woh-

numfelds; 
b) Klimaschutz- und Klimaadaptionsmassnahmen zur Vermeidung und Minderung von Hitzein-

seleffekten; 
c) die Schaffung und Aufwertung von naturnahen, öffentlichen Erholungsräumen; 
d) die Förderung der Biodiversität. 
 
Das vorliegende Projekt Erlenmattpark 3. Etappe erfüllt die Kriterien der Umgestaltung und Auf-
wertung öffentlicher Grünanlagen (Allmend) gemäss Bau- und Planungsgesetz §§ 120ff. sowie 
der Bau- und Planungsverordnung § 86 Abs. c vollumfänglich. 
 
Nachfolgend dargestellte Kosten sind als Bruttokosten zu verstehen (vgl. Kap. 6.4). Die gesamt-
haft anfallenden Kosten gemäss Bruttoprinzip belaufen sich auf 3,115 Mio. Franken und setzen 
sich wie folgt zusammen: 

[Kostengenauigkeit ±20%] 

Übersicht Gesamtkosten 
 

Fr. 

zu Lasten Investitionsrechnung (s. Kap. 6.1)   

 Neue Ausgaben Grün- und Freiraum, IB 1a (MWA-Fonds)    2‘900‘000 

zu Lasten Erfolgsrechnung (s. Kap. 6.2)   

 Entwicklungsbeitrag Grün- und Freiraum (MWA-Fonds)  180‘000 

 Folgekosten Unterhalt Grün- und Freiraum  35‘000 

Total Gesamtkosten (inkl. MwSt.)  3‘115‘000 

5.1 Ausgaben zu Lasten Investitionsrechnung 

5.1.1 Neue Ausgaben 

Die neuen einmaligen Ausgaben für die 3. Etappe des Erlenmattparks betragen gesamthaft 
inkl. 7.7% MwSt. 2,90 Mio. Franken und setzen sich wie folgt zusammen: 
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Grün- und Freiraum 
 [Kostengenauigkeit ±20%] 

BKP Kostenposition (gerundet)  Fr. 

1 
Vorbereitungsarbeiten 
Räumungen, Abbrüche 138’620 
Baustelleneinrichtung 157’867 

 296‘487 

4 

Umgebung 
Terraingestaltung 740’000 
Roh- und Ausbauarbeiten 342’000 
Gartenanlagen 239’000 
Installationen 124’000 
Kleinere Trassenbauten 224’930 
Honorare 406’000 

 2‘075‘930 

5 

Baunebenkosten (inkl. Reserven auf BKP 1+4) 
Bewilligungen 6´000 
Muster, Modelle 20’000 
Öffentlichkeitsarbeit 20´000 
Reserven 228’455 

 274‘455 

 Zwischentotal exkl. MwSt.  2‘646‘872 

 Mehrwertsteuer 7.7% und Rundung  253‘128 

 Total Investitionskosten IB 1A, MWA-Fonds (inkl. MwSt.)  2‘900‘000 

5.1.2 Gebundene Ausgaben 

Es fallen keine gebundenen Ausgaben an. 

5.2 Ausgaben zu Lasten der Erfolgsrechnung 

Da zum Zeitpunkt der Fertigstellung der 3. Etappe des Erlenmattparks das endgültige Entwick-
lungs- und Funktionsziel der Grün- Freiflächen noch nicht erreicht sein wird, bedarf es in den 
ersten fünf Jahren zusätzlich zum ordentlichen Pflegeaufwand eines Entwicklungsaufwandes 
von gesamthaft 180‘000 Franken.  
 
Für Reinigung, Betrieb und Unterhalt der Infrastrukturen des öffentlichen Freiraumes und des 
Fuss- und Veloweges sowie für die Pflege der Vegetationsflächen und Bäume entstehen der 
Stadtgärtnerei jährlich zusätzliche Kosten von 35‘000 Franken. 
 
Über eine allfällige entsprechende Vorgabenerhöhung wird im Rahmen des Budgetvorgabenpro-
zesses 2025 entschieden. 

[Kostengenauigkeit ±20%] 

Übersicht Ausgaben zu Lasten Erfolgsrechnung 
 

Fr. 

Mehrwertabgabefonds Total 
 

180‘000 

 Entwicklungsbeitrag Vegetation MWA-Fonds 180‘000 
 

 

Unterhaltsbudget (jährlich wiederkehrend) 
 

35’000 

 Unterhalt Parkanlage (Stadtgärtnerei) 35’000 
 

 

Total Ausgaben zu Lasten der Erfolgsrechnung (inkl. MwSt.) 
 

215‘000 

5.3 Ausgaben Dritter 

Es fallen keine Ausgaben Dritter an. 
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5.4 Subventionsbeiträge durch den Bund 

5.4.1 Kostenanteil des Bundes am Fuss- und Veloweg 

Der Kostenanteil des Bundes am öffentlichen Fuss- und Veloweg beläuft sich auf  
Fr. 174‘840 inkl. MwSt. (Mitfinanzierung innerhalb des Agglomerationsprojektes «LV1» der 
3. Generation). Für diesen Kostenanteil tritt der Kanton in Vorleistung, weshalb er nach dem übli-
chen Bruttoprinzip Teil des vorliegenden Antrags ist. Die vom Bund gesprochenen Gelder werden 
dem Projekt nachträglich gutgeschrieben und den Gesamtkosten in Abzug gebracht. 

5.4.2 Kostenanteil des Bundes im Rahmen des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) 

2018 genehmigte der Bundesrat den «Aktionsplan Biodiversität Schweiz» und stellte für dessen 
Umsetzung auf kantonaler Ebene Finanzmittel im Rahmen des nationalen Finanzausgleichs 
(NFA) zur Verfügung. In der Programmvereinbarung im Bereich Naturschutz wurde von der kan-
tonalen Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz für die Programmperiode 2020–2024 das 
Projekt Erlenmatt 3. Etappe 2019 in die Massnahmenliste aufgenommen. Für Massnahmen zur 
langfristigen Erhaltung und Förderung der Biodiversität gewährt das BAFU einen Subventionsbei-
trag. Im Dezember 2019 wurde dem Kanton vom BAFU ein Subventionsbeitrag von 40% der 
Aufwendungen für Massnahmen zugunsten der Biodiversität im Projekt Erlenmattpark 3. Etappe 
– nach deren Umsetzung – zugesichert. Der Kostenanteil für die im vorliegenden Fall konkret 
zugunsten der Biodiversität vorgesehenen Massnahmen beträgt rund Fr. 1‘693’540 inkl. MwSt. 
Sollten die Massnahmen vollständig umgesetzt werden können, würde sich der Bund entspre-
chend mit einem Subventionsbeitrag von maximal rund Fr. 645’410 inkl. MwSt. beteiligen. Ein 
allfälliger Beitrag des Bundes würde vollumfänglich von den Gesamtprojektkosten in Abzug ge-
bracht. 

 

Übersicht Bundesbeiträge (gerundet)  Fr. 

- Agglomerationsprojektes «LV1» 174’840 
- Beteiligung NFA 645’410 

 
 

820’250 

6. Formelle Prüfung  

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemäss § 8 des Gesetzes über den 
kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 

7. Antrag 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

  
Beat Jans 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 
Beilage 

- Entwurf Grossratsbeschluss 
- Situationsplan Erlenmattpark Nord 



 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
 

 Seite 27/27 
 

Grossratsbeschluss 
 

zum Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung zur Neugestal-
tung der Grünanlage Erlenmattpark, 3. Etappe 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. [Nummer eingeben] vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag der 
[Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 

://: den Gesamtbetrag von Fr. 3‘115‘000 für die Neugestaltung der Grünanlage Erlenmattpark 

3. Etappe zu bewilligen. Diese Ausgabe teilt sich wie folgt auf: 

 

 Fr. 2‘900‘000 (Baupreisindex Nordwestschweiz Tiefbau, Basis Okt. 2010, = 100%; 

Okt. 2020 =99.7) neue Ausgaben für die Neugestaltung der Grünanlage Erlenmatt-

park 3. Etappe zu Lasten der Investitionsrechnung, Investitionsbereich 1 „Stadtent-

wicklung und Allmendinfrastruktur – Mehrwertabgabefonds“  

 

 Fr. 180‘000 neue Ausgaben als Entwicklungsbeitrag für die ersten fünf Jahre nach 

Fertigstellung der Grünanlage Erlenmattpark 3. Etappe zu Lasten der Erfolgsrech-

nung des Bau- und Verkehrsdepartements, Mehrwertabgabefonds 

 

 Fr. 35‘000 als jährlich wiederkehrende neue Ausgaben für den Unterhalt der Belags- 

und Vegetationsflächen zu Lasten der Erfolgsrechnung des Bau- und Verkehrsdepar-

tements, Stadtgärtnerei 

 
Die allfälligen Beiträge des Bundes in Höhe von max. Fr. 645‘410 (40% der Kosten für Massnah-
men zugunsten der Biodiversität) sowie ein Beitrag an den öffentlichen Fuss- und Veloweg von 
Fr. 174‘840 (Mitfinanzierung innerhalb des Agglomerationsprojektes «LV1» der 3. Generation) 
werden nach Abschluss des Projektes vollumfänglich in Abzug gebracht. 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er untersteht dem Referendum. 
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